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Einladung zur 
 

Vollversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Mörschwang 
 

am Samstag, den 3. März 2018 um 19.00 Uhr  

im Veranstaltungssaal des Dorfhaus Mörschwang. 

 
Bei dieser Vollversammlung findet unter anderem auch die Wahl der Mitglieder des Komman-
dos der Freiwilligen Feuerwehr Mörschwang statt. Wahlberechtigt sind gem. § 4 Abs.1 der 
Oö. Feuerwehrwahlordnung die aktiven Feuerwehrmitglieder und die Feuerwehrmitglieder 
der Reserve. 
 
Hinweis: Die Wahlversammlung ist gem. § 6 Abs. 2 der Oö. Feuerwehrwahlordnung be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Wahlberechtigten anwesend ist. Wird diese 
Zahl nicht erreicht, ist nach Ablauf einer halben Stunde die Wahlversammlung ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Wahlberechtigten beschlussfähig. 
Gemäß § 5 Abs. 2 der Oö. Feuerwehrwahlordnung ist jedem Wahlberechtigten vom Zeitpunkt 
der Wahlausschreibung an bis zu dem der Wahl vorhergehenden Werktag Einsicht in das 
Wählerverzeichnis zu gestatten. Zu diesem Zweck liegt das Wählerverzeichnis im Gemeinde-

amt Mörschwang öffentlich auf. Die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis ist während der 

Amtszeiten möglich, und zwar Montag bis Freitag von 07.00 bis 12.00 Uhr. 
 
Mit der Bitte um Teilnahme an der Feuerwehrwahl, der Bürgermeister:  
 

 
 
 
 
 

 

HEIZKOSTENZUSCHUSS 2018 
Antragsfrist 8. Jänner bis 13. April 2018. 
 
Die Oberösterreichische Landesregierung hat für den Winter 2017/2018 wieder 
einen Heizkostenzuschuss an sozial bedürftige Personen beschlossen. Für die Be-
heizung einer Wohnung - gleichgültig mit welchem Energieträger - wird an sozial 
bedürftige Personen ein Heizkostenzuschuss gewährt. Der OÖ. Heizkostenzu-
schuss beträgt 152 €uro bei Unterschreiten der Einkommensgrenze.  
 
Bei der Wohnung muss es sich um den Hauptwohnsitz handeln und die Wohnung 
muss in Oberösterreich sein. Soziale Bedürftigkeit liegt vor, wenn das monatliche 
Nettoeinkommen aller im Haushalt lebenden Personen in Summe die folgenden 
Einkommensgrenzen nicht übersteigt (Alleinstehende 889,84 €uro, Ehepaare o-
der Lebensgemeinschaften 1.334,17 €uro, je Kind 166,37 €uro). Ein Heizkosten-
zuschuss kann nur jenen Personen gewährt werden, die auch tatsächlich für 
Heizkosten aufzukommen haben. Demnach ist die Gewährung eines Heizkosten-
zuschusses an jene Personen ausgeschlossen, bei denen vertraglich sichergestellt 
ist, dass für ihre Heizkosten Dritte aufzukommen haben (z.B. im Rahmen eines 
Übergabevertrages). In diesem Sinne gilt dasselbe für Personen, die ihren Brenn-
stoffbedarf aus eigenen Energiequellen abdecken können.  
 
Anträge um den Heizkostenzuschuss können beim Gemeindeamt noch bis 13. 
April 2018, mit den dort aufliegenden Antragsformularen gestellt werden. Bei  
Antragstellung sind die Einkommensverhältnisse des Jahres 2017 nachzuweisen. 
Pensionsbezieher sollen dazu die jährliche Mitteilung über die Pensionserhö-
hung, oder den Pensionsabschnitt Dezember 2017 vorlegen.  
 

MÖRSCHWANG 
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Gemeinderatssitzung vom 8. Februar 2018 

 Straßenbezeichnung für die neue Siedlungsstraße  
Der Vorschlag für die neu errichtete Siedlungsstraße einen Straßennamen zu vergeben (Am 
Urbach, Brunleitn…) wurde im Gemeinderat abgelehnt. Mehrheitlich war man der Ansicht die 
Ortsbezeichnung „Mörschwang“ beizubehalten. 
 

 Umschulungsansuchen aus der Ortschaft Mühlberg 
Volksschulkinder aus Mühlberg fallen unter den Schulsprengel Mörschwang, haben also auf-
grund der Schulkooperation Mörschwang/St. Georgen b.O./Weilbach die Volksschule in St. 
Georgen oder Weilbach zu besuchen. Um diese Schulkooperation nicht zu gefährden, wurden 
Umschulungsansuchen im Gemeinderat bisher generell abgelehnt. 
Einstimmig wurde beschlossen, künftig Umschulungsansuchen für Kinder aus der Ortschaft 
Mühlberg mit geographischer Nähe zu Obernberg, in die sprengelfremde Volksschule Obern-
berg am Inn künftig positiv (also im Sinne des Antragstellers) zu behandeln. Die Umschulung 
darf jedoch für das betreffende Schuljahr nicht schulsprengelgefährdend sein, und die Mindest-
schülerzahl (10 Schüler) darf nicht unterschritten werden. 
 

 Benützungs- und Tarifordnung für Turn- und Mehrzweckgebäude 
Aufgrund der Richtlinien aus der „Gemeindefinanzierung Neu“ muss die Gemeinde Mörschwang 

unter anderem für die Benützung des Turn- und Mehrzweckgebäudes (ehemalige Volksschule) 
angemessene Reinigungs- und Betriebskostenersätze einheben. Dazu wurde im Gemeinderat 
eine Benützungs- und Tarifordnung beschlossen.  
 

Turnhalle für Sportausübung je Stunde €  10,00 
Turn- und Mehrzweckhalle je Veranstaltungstag €  * 200,00 
Küche je Veranstaltungstag €  * 50,00 
Stundensatz für allenfalls notwendige Reinigung €  20,00 
 

*für Vereine, Organisationen… mit Sitz in Mörschwang die Hälfte dieser Gebühr. 

Die vollständige Benützungs- und Tarifordnung kann auf dem Gemeindeamt oder auf der 
Homepage eingesehen werden.  
 

 Grundsatzbeschluss über die generelle Kostenvereinbarung bei Flächenwid-
mungsplanänderungen 

Gemäß „Detailinformation zum Härteausgleichfonds der Gemeindefinanzierung NEU“ haben 
Gemeinden die eine Zuweisung aus dem Härteausgleichsfonds erwarten, Vereinbarungen über 

die generelle Kostenvereinbarung bei Änderungen des Flächenwidmungsplanes mit den be-
troffenen Grundeigentümern abzuschließen. Dies gilt sowohl bei der zehnjährigen grundsätzli-
chen Überprüfung, als auch bei Einzeländerungsverfahren des Flächenwidmungsplanes. Dazu 
wurde im Gemeinderat der notwendige Grundsatzbeschluss gefasst.  
 

 Grundsatzbeschluss über die Einhebung eines Infrastrukturkostenbeitrages 
Wie bei den vorangegangen Punkten, also um Geldmittel aus dem Härteausgleichsfonds zu be-
kommen, war ein Grundsatzbeschluss über die Einhebung eines Infrastrukturkostenbeitrages 
zu fassen. Grundsätzlich geht es hier darum, dass Gemeinden Vereinbarung mit den Grundei-
gentümern, über die zeitgerechte und widmungsgemäße Nutzung von Grundstücken sowie die 
Tragung von die Grundstücke betreffenden Infrastrukturkosten (Straßenbau, Kanalbau, Was-
serleitungsbau…) treffen. Im Gemeinderat wurde mehrheitlich ein Grundsatzbeschluss über die 
Einhebung eines projektbezogenen Infrastrukturkostenbeitrages, von mindestens 15% des ak-
tuell ortsüblichen Baugrundpreises, bei Neuwidmung von Bauland beschlossen.  
 

 Rechnungsabschluss 2017 
Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Mörschwang für das Haushaltsjahr 2017 schließt im 
ordentlichen Haushalt mit Einnahmen von € 591.523,03 und Ausgaben über € 627.695,95, mit 
einem Einnahmenrückstand von 310,55 €uro ergibt dies für das Jahr 2017 also einen Abgang 
von 35.862,37 €uro. Dieser Abgang wird auf Antrag der Gemeinde vom Land Oberösterreich 
ausgeglichen. 
Der außerordentliche Haushalt weist bei den drei Vorhaben Einnahmen von € 331.408,31 und 
Ausgaben von € 341.213,92 auf, womit sich ein zweckgebundener Abgang von € 9.805,61 bei 
diesen Vorhaben ergibt. Dieser Abgang wird in das Jahr 2018 übertragen. Es stehen sich bei 
den einzelnen Vorhaben folgende Beträge gegenüber: 
 

Vorhaben: Einnahmen Ausgaben    Abgang 
KLF-A Ankauf 101.671,90 101.671,90 0,00 
FF-Einsatzbekleidung neu 3.044,81 3.044,81 0,00 
Gemeindestraßenbauprogramm 2015-2017 226.691,60 236.497,21 - 9.805,61 
Summe: €  331.408,31 €  341.213,92 €  - 9.805,61 
 
Der Kassenabschluss per 31.12.2017 in der Höhe von -75.370,83 €uro konnte durch den Bar-
geldbestand von 527,99 €uro und dem Rückstand bei der RAIBA Innkreis-Mitte über  
€ 75.898,482 restlos nachgewiesen werden. Der Rechnungsabschluss 2017 wurde im Gemein-
derat einstimmig beschlossen. 
 

Die genehmigten Verhandlungsschriften der Gemeinderatssitzungen können auf der Homepage der Ge-
meinde Mörschwang www.moerschwang.at (Politik/GR-Sitzungsprotokolle) in der Originalversion eingese-
hen werden. 

 

 

ABFUHRTERMINE 
 
 

RESTMÜLL 
( Donnerstag ) 

  

22. März 2018 
19. April 2018 
17. Mai 2018 
14. Juni 2018 
12. Juli 2018 

9. August 2018 
6. September 2018 

4. Oktober 2018 
Mittwoch - 31. Oktober 2018 

29. November 2018 
27. Dezember 2018 

 

Die Mülltonne bereits am Vortag 
zur Abfuhr bereitstellen. 

Die Abfalltonnen nicht überfüllen,  
den Deckel schließen;  

Sollte sich durch den Ausfall von Perso-

nal, LKW oder witterungsbedingt ein 
Abholtermin verschieben, bitte die Ab-

falltonne stehen lassen. 

 
 

ALTPAPIER 
( Freitag )  

 

23. März 2018 
18. Mai 2018 

13. Juli 2018 
7. September 2018 
2. November 2018 

 
 

BIOTONNE 
( Donnerstag ) 

 

15. März 2018 
12. April 2018  

Freitag, 11. Mai 2018 
7.  Juni 2018 
5. Juli 2018 

2. August 2018 
30. August 2018 

27. September 2018 
25. Oktober 2018 

22. November 2018 
20. Dezember 2018 

 

 

mailto:gemeinde@moerschwang.ooe.gv.at
http://www.moerschwang.at/


- 3 - 

Trinkwasseruntersuchung  
Der bauliche Zustand und die Wasser-
qualität von Hausbrunnen liegen in der 
Selbstverantwortlichkeit der Besitzer, 
der LABORBUS des Landes Oberöster-
reich bietet Hausbrunnenbesitzern da-
bei Hilfestellung und Unterstützung. Der Wassermeister des 
Laborbus begutachtet gemeinsam mit den Hausbrunnenbe-
sitzern den baulichen Zustand des Brunnens und gibt Tipps 
zu etwaigen Verbesserungen. Die Untersuchung beinhaltet 
die chemisch-physikalische Prüfung und eine bakteriologi-
sche Routineuntersuchung und kostet rund 60 €uro.  
 

Im vergangenen Herbst war der Trinkwasserbus in 
Mörschwang, und wurden insgesamt 13 Hausbrunnen unter-
sucht. Wegen mehrerer Anfragen wurde für November 2018 
wieder ein Termin vereinbart. Interessenten sollten sich 
möglichst bald beim Gemeindeamt (07758/226) melden, die 
Teilnehmerzahl ist mit 13 Untersuchungen pro Tag begrenzt. 

 

Hundeabgabe für Wachhunde 
Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet, wurde die Hun-
deabgabe für 2018 auf 40,00 €uro erhöht, für Wachhunde 
gilt eine ermäßigte Gebühr von 20,00 €uro. Gemäß dem Oö. 
Hundehaltegesetz gelten als Wachhunde solche Hunde, die 
zur Bewachung in landwirtschaftlichen und sonstigen Betrie-
ben gehalten werden, und hierfür geeignet sind.  
Für die Festsetzung der Hundeabgabe für Wachhunde ist 
eine schriftliche Erklärung des Hundehalters beim Gemein-
deamt erforderlich, solange keine Erklärung vorliegt, wird die 
Hundeabgabe in der Höhe von 40,00 € vorgeschrieben. Die 
Hundeabgabe wird mit 15.05. eines jeden Jahres fällig.  
 

Volksbegehren neu 

Seit 30. Jänner 2018 ist es möglich, auf jeder beliebigen 
Gemeinde in Österreich und über ein Online-Portal registrier-
te Volksbegehren zu unterstützen.  
Mit der Inbetriebnahme des Zentralen Wählerregisters wur-
den dafür die erforderlichen technischen und administrativen 
Voraussetzungen geschaffen. Unterstützungserklärungen 
können entweder via Internet mittels einer qualifizierten 
elektronischen Signatur ("Bürgerkartenumgebung", insbe-
sondere "Handy-Signatur"), oder persönlich österreichweit 
in allen Gemeindeämtern und Magistraten während der 
Amtsstunden abgegeben werden. Es gibt keine Bindung an 
den eigenen Hauptwohnsitz mehr und es sind beim Amts-
weg keine Formulare mitzubringen. Derzeit können für fol-
gende Volksbegehren Unterstützungserklärungen abgegeben 
werden: 

 Asyl europagerecht umsetzen  
 Frauenvolksbegehren  

 Don‘t smoke  
 

Saisonstart Frühjahr 2018 
Saisonstart auf der Annahme- und Verkaufsfläche für Grün-
schnitt und Strauchgut sowie Erdenmischungen und Rin-
denmulch auf der Kompostierungsanlage in Hub, St. Geor-
gen,  ist am Freitag, dem 9. März 2018.  

 
Verkaufs- und Annahmezeiten: 

Montag 17.00 – 18.15 Uhr  

Freitag 13.00 – 16.45 Uhr  
Samstag 09.00 – 11.45 Uhr 

 
 

Arbeitnehmerveranlagung 

Formulare für die Arbeitnehmerveranlagung sind in begrenz-
ter Stückzahl beim Gemeindeamt Mörschwang erhältlich. 
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Einwohnerstatistik 
 

Stichtag:  Hauptwohnsitz Wohnsitz Gesamt männlich weiblich Inland Ausland 
 

31.10.2013  321 24 345 183 162 323 22 
31.10.2014  322 26 348 187 161 319 29 
31.10.2015  327 27 354 192 162 328 26 
31.10.2016  337 30 367 198 169 340 27 
31.10.2017  331 35 366 201 165 343 23 
 
31.01.2018  329 37 366 201 165 343  23
   
 

 

 

Geburtstage 2017  
(ab dem 80igsten) 
 

In der letzten Gemeindezeitung 

hat bei der Auflistung der Geburts-
tagsjubilare,  
 

Herr Friedrich Schneebauer, 
Mörschwang 6  
 

gefehlt, der am 21. Juni 2017 sein 
83igstes Lebensjahr vollendet hat.  
  

Ausbildungen mit Jobgarantie 

Fachkräftemangel herrscht auch – und be-
sonders – im Pflege- und Sozialbereich. 
Deswegen startet an der Schule für Sozial-
betreuungsberufe des BFI Ried im Innkreis 
am 7.Mai 2018 wieder eine Ausbildung 
zum/zur FachsozialbetreuerIn Altenarbeit. 
Der Lehrgang dauert zwei Jahre und garan-
tiert nicht nur einen staatlich anerkannten 
Abschluss, sondern auch einen fixen Job. 
 
Fachsozialbetreuer/innen mit Schwerpunkt 
Altenarbeit sind ausgebildete Fachkräfte, 
die die Lebenswelt von alters- oder krank-
heitsbedingt benachteiligten Menschen 
mitgestalten. Auf dem Stundenplan stehen 
unter anderem allgemeine Sozialbetreuung, 
Medizin und Pflege, Persönlichkeitsbildung, 
Politische Bildung und Recht sowie Haus-
halt und Ernährung. Namhafte Exper-
ten/innen gestalten die 1.200 theoretischen 
Einheiten, die durch 1.200 Praxisstunden 
ergänzt werden.  
Neben modernen Unterrichtsmethoden – 
wie zum Beispiel Simulationsmodelle, eige-
ner Raum für praktische Übungen, Unter-
richt in Lernfeldern – ist es sogar möglich, 
dass das Land Oberösterreich 100 Prozent 
der Kurskosten übernimmt. Das heißt, die 
Teilnehmer/innen erhalten eine Gratisaus-
bildung auf Topniveau mit Jobgarantie. 
 
Hinweis: Wer letztendlich mit der Ausbil-
dung beginnen kann, entscheidet sich in 
einem Auswahlprozess. Alles Wissenswerte 
dazu gibt es bei kostenlosen und unver-
bindlichen Informationsveranstaltungen: 
Termine: 15. Februar und 15. März 2018 
um 18 Uhr.  
Wir bitten um Anmeldung unter BFI-
Serviceline 0810 / 004 005 oder im Internet 
auf www.bfi-ooe.at 
 
 
 

 

Veranstaltungskalender 

 

Tag Datum Uhrzeit Veranstalter Veranstaltung Ort 

FR 02.03.2018 14.00 Seniorenbund Bürgertag Dorfhaus 

SA 03.03.2018 19.00 Feuerwehr Vollversammlung mit Neuwahl Dorfhaussaal 

SA 10.03.2018 20.00 Musikverein Frühjahrskonzert Mehrzweckhalle 

MI 14.03.2018 19.30 Gesunde Gemeinde Vortrag Schlaganfall MZH St. Georgen b.O. 

DO  29.03.2018 15.30-20.30 Rotes Kreuz Blutspendeaktion NMS Obernberg a.I. 

SO 06.05.2018 08.00 Feuerwehr Florianifeier Pfarrkirche 

SO 08.07.2018 10.00 Musikverein Frühschoppen Brunhuber 

http://www.bfi-ooe.at/

